
ßUJldesrElt es 

B e r ich t 

des Ausschusses für wirtschaftliche AnGelegenheiten 

liber den Beschluß des Nationalrates vom lL~. Feber 1973, betreffend 
• r- ci ~ ~ rr "h' k eln nan, e1S- uno. LIallJ..Ungsah .omr~en zwischen der Republik österreich 

und der Volksrepublik China 

Das vorliebende Abkommen sieht die gesen.sei tige Gei<jährung der 
11e:istbeF:ünstigung auf dem Gebiet der 2011- und sonstißen Abgaben 

(Steuern, Gebühren und Beitr~Ge), die anl~ßlich der Ein- oder Aus-
fuhr von Waren erhoben werden sowie auch hinsichtlich der Art der 

ErhebunG dieser Zölle U!ld Abgaben z,,"!ischen der Republik Österreich 
und der Volksrepublik China vor .. Abf;abeE mit zollgleicher v!irkung 
v/erden davon nicht erfaBt. Das Abkommen enthält ferner unter anderem 

eine Freisklausel und eine Regelung des Zahlungsverkehrs 4 Eine vorge­
sehene Gemischte KOml-:lission \Alird neben der Beobachtung der Durchführung 

des Abkor.n.mens :::leue r1öt~lichkeiten zur Entvlicklung des Handels z\'!ischen 
den Vertragsparteien zu prüfen und geeig:2ete Vorschläge zur Abänderung 

d ,..,"" d" "h ~ o er .Grganzung J.eses Abkoffinens zu erstatten " . .caoen. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des vorliegenden 

Abkom.mens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 

Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die gegen­
st~ndliche Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Feber 1973 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 

keinen Einspruch zu erheben. 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für vlirtschaft­

liehe Angelegenheiten somit den Antrag, der Bundesrat \volle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, betref­

fend ein Handels- und Zahlungs abkommen zwischen der Republik öster­

reich und der Volksrepublik China, wird kein Einspruch erhoben. 

Tng. E der 

Berichterstatter 

Wien, am 20. Feber 1973 

Dr. T r 0 

Obmann 
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